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Die Anforderungen an die Notare bei der Erteilung von 
Rechtsauskünften und auch bei der Erläuterung der Rechts
lage vor Errichtung eines Testaments sind gewachsen. Es er
höht sich somit auch ihre Verantwortung für die Richtigkeit 
der erteilten Auskunft8, da die Bürger darauf vertrauen und 
im jeweils konkreten Fall ihr weiteres Handeln danach rich
ten. Das gilt insbesondere auch bei erbrechtlich schwierigen 
Familienverhältnissen, die durch Wiederverheiratung, das 
Vorhandensein von Kindern aus unterschiedlichen Ehen oder 
auch von außerhalb der Ehe geborenen Kindern bedingt sein 
können.

Aus den vorstehenden Darlegungen sollte erkennbar wer
den, daß es nicht nur darauf ankommt, die Bürger über die 
Errichtung eines wirksamen Testaments schlechthin zu bera
ten, sondern auch die von ihnen aufgezeigten Probleme rich
tig zu erkennen und den wirklichen Willen der Erblasser zu 
ergründen, um ihnen dann eine sachkundige Rechtsauskunft 
oder Beratung zu geben, so daß das von ihnen tatsächlich 
Gewollte in einer testamentarischen Verfügung auch seinen 
Niederschlag findet.
PETER C. SCHWEIZER,
Notar beim Staatlichen Notariat Berlin

8 Vgl. K. A. Mollnau/M. Niemann/B. Richter, „Stand und Entwick
lungstendenzen der gerichtlichen Rechtsauskunft“, NJ 1987, Heft 7, 
S. 262 ff. (264).

Rechtsfolgen beim Ausscheiden 
aus einer Antennengemeinschaft

Bürger können sich gemäß § 266 ZGB durch Vertrag zu einer 
Gemeinschaft zusammenschließen*, um durch Arbeitsleistun
gen und finanzielle Mittel gemeinsam Empfangsantennenan
lagen für den Hör- und Fernseh-Rundfunk zu errichten und 
zu unterhalten. Scheidet ein Vertragspartner aus einer sol
chen Gemeinschaft aus, bestehen oft Unklarheiten über die 
Rechtslage.

Die mit der Bildung einer Gemeinschaft vertraglich ver
einbarten Rechte und Pflichten sind nur für die der Gemein
schaft angehörenden Vertragspartner verbindlich. Scheidet 
ein Vertragspartner beispielsweise wegen Verkaufs des 
Grundstücks oder Auszugs aus der Wohnung aus der Gemein
schaft aus, besteht für den nachfolgenden Grundstückseigen
tümer bzw. -nutzer oder den nachfolgenden Mieter keine 
Rechtspflicht, den Antennenanschluß zu übernehmen. Aus der 
Tatsache, daß sich auf dem Grundstück bzw. in der Wohnung 
ein solcher Anschluß befindet, kann keine Verpflichtung ab
geleitet werden, der Antennengemeinschaft beizutreten.

Es bleibt der Entscheidung des nachfolgenden Grund
stückseigentümers bzw. -nutzers oder Mieters überlassen, ob 
er Mitglied der Gemeinschaft werden will. In der Regel wird 
er daran interessiert sein, den Antennenanschluß zu nutzen, 
und deshalb der Gemeinschaft beitreten. In diesem Fall hat 
der ausgeschiedene Vertragspartner Anspruch auf Auszah
lung seines Anteils am gemeinschaftlichen Eigentum (§ 272 
Abs. 2 ZGB); der Nachfolger hat in dieser Höhe finanzielle 
Mittel in die Gemeinschaft einzubringen. Es ist möglich, im 
Gemeinschaftsvertrag hierzu von vornherein festzulegen, daß 
der Anteil unmittelbar durch den Nachfolger an den Aus
scheidenden zu zahlen ist.-

Die Regelung des § 272 Abs. 2 ZGB, wonach der ausge
schiedene Vertragspartner Anspruch auf Auszahlung seines 
Anteils am gemeinschaftlichen Eigentum hat, geht von der 
für das gemeinschaftliche Eigentum von Bürgergemeinschaf
ten (überwiegend) zutreffenden Erwägung aus, daß die übri
gen Beteiligten durch das Ausscheiden eines Vertragspartners 
einen, wirtschaftlichen Vorteil erlangen, der sich in erweiter
ten Nutzungsmöglichkeiten oder als Wertzuwachs in anderer 
materieller Form ausdrücken kann. Bei Antennengemein
schaften ist das dann nicht der Fall, wenn für den Ausschei
denden ausnahmsweise kein neuer Vertragspartner hinzu
kommt. .Ein vom neuen Grundstückseigentümer bzw. -nutzer 
oder Mieter nicht benötigter Antennenanschluß läßt sich durch 
die übrigen Vertragspartner weder nutzen noch anderweitig 
verwerten. Für diesen Fall ist es deshalb zulässig, im Vertrag 
festzulegen, daß ein Anspruch auf Rückerstattung des Anteils 
am gemeinschaftlichen Eigentum nicht besteht.

Eine solche vertragliche Vereinbarung trägt den Beson
derheiten der Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums der 
Vertragspartner von Antennengemeinschaften Rechnung und 
steht der Regelung des § 272 Abs. 2 ZGB nicht entgegen. Die

Informationen
Die IX. Jahrestagung der Gesellschaft für Gerichtliche Medi
zin, die vom 5. bis 9. September 1988 in Schwerin stattfand, 
beschäftigte sich mit neuen Aspekten der Identifikation, To
xikologie, forensischen Serologie, Serogenetik und Spuren
kunde sowie mit Problemen der Alkohol- und Medikamenten- 
wirkung bei Verkehrsunfällen.

Einleitend referierte OMR Prof. Dr. W. Dürwald (Vorsit
zender der Gesellschaft und Direktor des Instituts für Ge
richtliche Medizin der Karl-Marx-Universität Leipzig) über 
die jüngste Entwicklung und die Perspektive dieser medizi
nischen Fachdisziplin. Ihr auch auf Prophylaxe abzielendes 
Wirken im Gesundheitswesen und in der Rechtspflege sowie 
der Beitrag der gerichtsmedizinischen Expertise zu hoher 
Wirksamkeit der Beweisführung wurden als wichtiger Maß
stab effektiver Arbeit angesehen. OMR Prof. em. Dr. F. Wolff 
(Magdeburg) befaßte sich mit Problemen der Untersuchung 
und Beurteilung von Körperverletzungsschäden und hob die 
Bedeutung präziser Befunderhebung mittels dazu entwickel
ter Vordrucke durch den behandelnden Arzt als Beweismittel 
im Strafverfahren hervor. Auf den hohen Anteil alkoholisier
ter Unfallopfer bei Verkehrsunfällen durch Schienenfahr
zeuge machte OA Dr. E. Lignitz (Humboldt-Universität Ber
lin) aufmerksam. Prof. Dr. D. Krause (Medizinische Akade
mie Magdeburg) analysierte die Arzneimittelbeeinflussung 
von Verursachern und Nichtverursacherh tödlicher Verkehrs
unfälle. Zur Notwendigkeit des verstärkten Einsatzes moder
ner Atemalkoholprüfgeräte für die Ermittlung der Häufigkeit 
alkoholbeeinflußter Fahrzeugführer im fließenden Straßen
verkehr sprach Dr. Dr. H. Gildemeister (Krankenhaus der 
Volkspolizei Berlin). Die Rolle des gerichtsmedizinischen Gut
achtens für die Prüfung strafrechtlicher Relevanz von Pflicht
verletzungen während der medizinischen Betreuung wirksam 
zu machen und Gutachterlisten für die Justizorgane aufzu
stellen war das Anliegen von MR Prof. Dr. Ch. Kerde (Fried- 
rich-Schiller-Universität Jena). Auf Probleme der Begutach
tung aus der Sicht des Strafverteidigers wies Rechtsanwalt 
Dr. G. Baatz (Torgau) hin.

von der Gemeinschaft errichtete Empfangsantennenanlage ist 
Gesamteigentum aller Vertragspartner. Die Rechte und 
Pflichten der Gesamteigentümer ergeben sich gemäß § 42 
Abs. 1 ZGB aus den für das Gesamteigentum geltenden 
Rechtsvorschriften o d e r  aus den von den Gesamteigentü
mern — im Rahmen des § 45 Abs. 3 ZGB — getroffenen Ver
einbarungen.

Allerdings ist es unzulässig, im Vertrag festzulegen, daß 
beim Ausscheiden eines Partners generell kein Anspruch auf 
Auszahlung seines Anteils besteht. Tritt ein Nachnutzer in 
die Gemeinschaft ein und entsteht ihr dadurch kein Vermö
gensverlust, kann dem Ausscheidenden der Anspruch auf 
Auszahlung des Anteils am Gesamteigentum nicht verwehrt 
werden.

Ist im Vertrag der Antennengemeinschaft über die Aus
zahlung des Anteils am gemeinschaftlichen Eigentum aber 
nichts vereinbart worden, ergeben sich die Rechtsfolgen beim 
Ausscheiden eines Vertragspartners aus § 272 Abs. 2 ZGB. Ein 
darauf gestützter Anspruch wäre jedoch in den Fällen, in de
nen an die Stelle des Ausscheidenden kein neuer Vertrags
partner tritt, abzulehnen, weil der Antennenanschluß den 
übrigen Vertragspartnern eben weder Nutzen noch einen an
deren wirtschaftlichen Vorteil bringt.

Beim Tod eines Vertragspartners gehen die sich aus dem 
Gemeinschaftsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf 
den bzw. die Erben über. Sind mehrere Erben vorhanden, 
muß im Rahmen der Erbauseinandersetzung geklärt werden, 
welcher Miterbe künftig die sich aus der Vertragspartner
schaft ergebenden Rechte und Pflichten wahrnimmt. Das kann 
nur der Erbe sein, der Eigentümer des Grundstücks wird 
oder der gemäß § 125 ZGB das Wohnungsmietverhältnis fort
setzt. Sollte das Objekt, in dem sich der Antennenanschluß 
befindet, durch den (Mit-)Erben nicht genutzt werden, ist 
die Vertragspartnerschaft zur Gemeinschaft zu beenden. Die 
Rechtsfolgen des damit bewirkten Ausscheidens aus der Ge
meinschaft sind nach den vorstehenden Darlegungen zu be
urteilen.
Dr. RONALD BRACHMANN,
wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz

* Zur rechtlichen Regelung der Gemeinschaften von Bürgern gene
rell vgl. G.-A. Lübchen/R. Brachmann, in: NJ 1987, Heft 12, S. 477 ff.


